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Ncue s revnb
Herausgegeben von

Band i. x. xxiii.

G e s e z g e b n n g.

Grosser Rath, iz. Januar,
k Fortsetzuirg.

Der Vollziehungsausschuß übersendet folgende
Bothschaft:

Die vollziehende Gewalt der helvetischen einen
und nnlheiibaren Republik an die gesezg:-
benden Räthe.-

Bürger Gesezgeder:
Die vollziehende Gewalt befindet sich in dem

Falle, Ihnen anzeigen zu müßen, BB. Gesezgeber,
daß solche Personen, denen Hie unter gewissen Be-
dingungen eine Umänderung von Strafen bewillig-
ten, in der Folge dieselben gebrochen haben. Es
ist nöthig daß Sie das Verfahren der Gerichte
nach einem allgem inen Ge Vze bestimmen nach
welchem sie dergleichen Vergehungen beurtheilen
können.

Bei erster Betrachtung, die vielleicht auffallend
seyn könnte, mag es scheinen, daß eine unter ge-
wisser Bedingung bewilligte Abänderung eine Art
von Vertrag mit dem Verurchcilttn sey, welcher
durch Verletzung der ihm auferlegten Verpflichtung
den Verkrag zernichtet, urd sich eben dadurch wieder
in se ne vorige Lage zurücksczt.

Bei solcher Ansicht könnte man schließen, daß,
wofern er sich der bewilligten Gunst unwürdig mache,
er derselben auch nicht mehr genießen, sondern die-
jenige Strafe ausstehen soll, zu welcher ihn die
Justiz verurthellt hat.

Die vollziehende Gewalt aber kann diese Vorfiel-
lnngsart nicht für durchaus r'chtig ansehen, denn
eine ausgefällte Sentenz kann sehr gesezlich seyn,
ohne daß sie darum immer auch billig ist, und zu-
weilen kann sie selbst in Rück'cht auf die besondern
Unistande, auf den Zusammenfluß der Begebenheiten
und so weiters welche auf die Handlungen können
Einfluß gehabt und ihre Beschaffenheit bestimmt ha-
den, nicht ganz den Grundsätzen strenger Gerechtig?

lsches Blatt.
Escher und Ufteri.

Bern, 22. Januar I800. (2. Ventôse VIII. Z

ke!t angemessen seyn. Nur solche Beweggründe kön-
nen die U'.länderung einer gesezlichen Strafe recht--
fertigen, und so zu sagen, zu einer neuen Seinen;
auflodern. Wer einer solchen nicht Gehorsam leister,
macht sich eines neuen Vergehens schuldig, welches
keineswegs mit den Bedingungen eines gebrochenen
Vertrags kann verglichen werden.

Von solcher Seite, BB. Gesezgeber, schienen
Sie die Fälle dieser Art zu betrachten als Sie jenes
Gesetz vom 31. Oktober 179g in Betreff solcher Per?
sonen aufstellten, welche in gewisse besondere Ge-
genden von Helvetic» verbannt werden; da sich aber
dieses Gesez nur auf einen bestimmten Gegenstand
be;>cht, so ladet Sie die vollziehende Gewalt ein,
Strafen für diejenigen zu bestimmen, welche die Vel--
pflichtung brechen die ihnen ein Beschluß zur Um-
Änderung der Strafe auflegt. Sie werden diese Vers
gehungen unter ihren verschiedenen Ansichten betrachs
ten, und die Grade der Bestrafung theils nach der
Wichtigkeit des Falls, theils nach der Wiederholung
des Rürkfalls abmessen. Die vollziehende Gewalt
ladet Sie ein, BD. Gesezgeber, diese Bothschaft
in schleunige reife Berathung zu ziehen.

Bern, den il. Jan. i8oc>.

Folgen die Unterschriften.

Auf Cartiers Antrag wird der Gegenstand
an eine Commission gewiesen, um in 4 Tagen ein
Gutachten vorzulegen. In die Commission werde»
geordnet: Daller, Jomini, Näf, Schwab und
Marcacci.

Der Vollziehungsausschuß zeigt an, daß erden
B. Repräsentant Lacoste zu einer Sendung für Fi-
nanzgegenstande zu brauchen wünschte, und fodert
daher für denselben für einige Tage Urlaub.

Diesem Begehren wird ohne Einwendung ent-
sprachen.

Folgend« Bothschaft wird verlesen:
Da6 Vvllziehunqsdirekwrium der einen und nn-

theilbaren hew. Republik an die gesezgebm-
den Ra-He.

Bürger Repräsentanten;
Sehr ungerne lenkt das Direktorium Ihre Auft



merksamkeit wieder auf einen Gegenstand, der für
immer aus dein Kreise Ihre- Berachschlagungen aus-
geschlossen schien der aber unier neu eintretenden
Umstanden wieder in denselben zurückkehrt.

Den Grund diese? Bvthschaft geben die Fode-
rungen um Entschädigung von Seite der durch die
Oligarchie verfolgten Patrioten.

BB. Gesezgeber, uni denjenigen unter solchen
Federungen, deren Gültigkeit würde anerkannt wer-
den, ein Genüge zu leisten, wiesen Sie d»rch Ih-
rên Beschluß vom iy. Okt. 1798 die verfolgten Pa-
trioten an die Gerichte.

Schuldigermaßen theilt Ihnen das Direktorium
die sowohl ein Betreff der Zmcherschen als der Frey-'
burgischen Regierungsglieder Mroffencn Maasnah-
men mit, damit theils dein Wunsche des Eeftzes
entsprochen, theils ourch gütliche Mitte! dem Elfe!,
des Pnvakhasses vorgebogen werde; emem Eifer
und Haß, - der in einer so deüca.e.i Sache bei ge-
richtlicher Verfolgung unausweichlich seyn würbe.

Sie sehen aus Pem Schreiben vom 19. Nov.
unter Nro. -E an den Negierungscommissar Codier
den Erfolg dieser Maaßuahlnen bis auf diesen Zeit-
xunkt, wie auch einige Ideen über die erforderliche
Ergreifung von neuen Maaßnahmen, nachdem die
vorhergehenden fruchtlos geblieben.

Die Antwort dieses Commijsárs unter Nro. L,
und das zweite Schreiben dcs Direktoriums unter
Nro. L. machen Sie mit den neu ergriffenen Maaß-
nahmen bekannt. Aus dem neuen Berichte des B.
Toblers der ebenfalls hier unter Nro. O. beigefügt
ist, werden Sie sich von dem schlechten Erfolg über-
zeugen, den auch sie gehabt haben, und den jeder
andere von solcher Natur haben würde.

Was die ehemalige Regiemngsglieder von Frey-
bürg betrifft, fo sehen Sie aus dem Schreiben des
Direktoriums vom Z. Dez. an den Rcgieru.ngssiatt-
Halter dieses Kantons wovon Ihnen hier die Eopie
unter Nro. L. beigelegt wird, wie sehr es wünschte,
daß dieser Handel gütlich möchte beendigt werden.

Zugleich beweist Ihnen die unter Nro. b'. bei

gefügte Antwort, wie wenig die Freyburgischen Re-
Kierungsglieder von gleichem Wunsche belebt sind.

(Die Fortsetzung folgt.)

2. Dieser Rath soll dem Minister untergeordnet

Vollziehungsausschuß.
dasDer Vollziehnngsausschuß, in Erwägung,

es nöthig ist, dem Finanzminister alle nur mögliche
Hilfsmittel zu verschaffen, die ihm das ihm anver-
traute so mühsame als beschwerliche Amt erleichtern
können;

beschließt:
I. Dem Fincmzminister soll bei seinen Verrich-

tmîgfn em Fmanzrath beistchen.

seyn.
Z. Er soll aus allen Chefs der verschiedenen

Abtheilungen des Ministeriums und aus zween Come
missarien des Schatzamtes bestehen.

4. Für einmal ist diele Anzahl der Chefs der
Abtheilungen auf sechse bestmmt; sie kaun aber auf
den Vorschlag des Finanzmmisters vermehrt oder ver-
mindert werden. Die

iste Abtheilung behandelt die Austagen. Die
sce das allgemeine und besondere Rechnungswesen,

die Controlle und das Münzwesen. Die
Zte die Verwaltung des Schatzes, des Schießpul-

vers und des Posiweserrs. Die
4te die National - und Klosierguter, das Forstwe-

sen und den Bergbau. Die
Zte die allgemeine Liquidation der Feudalrechte. Die
üw das Zoll- und Mamwesen.

Jede Abtheilung wird in die erforderlichen Un-
teràheilungen gesondert.

5. Bei dem Finanzrathe hat der Minister den
Vorsitz.

6. Er allein hat eine besondere Stimme.
7. Indessen ist er verpflichtet, jedesmal bei ein-

tretender Verschiedenheit der Meinungen, die Mei-
nnng der Majorität des Finauzrathes mit der seini-
gen der VollziehnngscommMo» vorzulegen.

8. Der Finanzminister allein dient dem Rathe
zum Organ bei der vollziehenden Commission. Er
allein ist verantwortlich über die Vollziehung aller
Gesetze, Beschlüsse und Verordnungen betreff seines
Ministeriums.

y. Alle Briefe werden an den Minister gerichtet,
und alle Ausfertigungen von ihm unterzeichnet, mit
beigefügter Unterzeichnung von dem Chef der betreff
senden Abtheilung.

10. Der vollziehenden Commission kann der Mi-
nister keinen Beschluß und keinen Botschastsentwurs
vorschlagen, ohne vorher den Finanzrath zu Rache
gezogen zu haben; anbei sieht es ihm frei denselben
über jeden andern Gegenstand zu Rathe zu ziehen,
so oft er es gut findet.

11. Der Minister wird die verschiedenen Zweige
seines Ministeriums unter diejenigen Divisionen, de-
ren Niedersetzung er nothwendig glaubt, selbst ver-
theilen.

12. Die Chefs dieser Divisionen werden auf den
Vorschlag des Ministers von d-r vollziehenden Gewalt
ernennt, und können auch nur auf diese Weise emsezt
werden.

Die innere Organisation der verschiedenen
Abtheilungen ist gänzlich dcm Minister und seinem
Finanzrathe überlassen, mit dem Vorbehalt, daß er

hierüber der vollziehenden Commiision, wofern er kS

nöthig findet, Bericht erstatte.
Bis zum Eintritt eines neben Ministers in sein«
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